
Zwischen der

FREIENHANSEST BREMEN,

vertreten durch die senatorin für Arbeit, soziales, Jugend und lntegration

und

Arbeitenrohlfahrt soziare Dienste gGmbH, Auf den Häfen 30'32,28203 Bremen

wird folgende

vereinbarung nach s 75 (3) SGB Xll beziehungsweise s 17 SGB ll

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung sind Leistungen,. die die.Arbeiterwohlfahrt€oziäle'Dienste

gGmbH im folgenden Einriohtung-sträger genanilt - jm Frauenhaus in Bremen für bedrohte und

misshandelte Frauen und ihien Kindern jinringt, die zur Überwindung der Notlage Anspruch

haben auf Beratung unO Unterstützung n"öh 
-S ]..1, Abs' 2 in Vsrbindung mit Abs' 5

Sozialgesetzbuch (SGB )Zwöltes Buch (Xll) (= SGB Xll)

oder
.Ansp.ruch haben auf psychosoziale Betreuung nqch $ 16.a. Nr' 3 Sozialgesetzbuch (SGB)

Zweitäs Buch (ll) (= SCb ll ) im Rahmen voriweiteren Leistungen zur Eingliederung in das

Erwerbsleben gemäß SGB ll'

2. Leistung

überschreiten.

2.1 Die Leistungen werden auf der Grundlale d_er dezeit gültigen fachlichen Standards und

Bestimmungen sowie der vereinbarten persänellen Ausstaltung erbracht' !1fra.lt' 
Umfang und

euatltät der LeistunglniinJ ; iu ge.:!ätten, dags eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall

öeiirieist"ii"i, biä einrtchtung vörpflichtet,sioh lrn Rahrnen des vereinbarten

Leistungsangeuotes täi;il"i;üüf{Uöi" ä rtornehmen und zu betreueni D-ie'Leistungen

müssen ausreichend und zr,rräckmäßiglein und dürfen'das Maß des Notwendigen nicht

2.2Der Vereinbarung liegt eine PlaEzahl von 38 zugrunde'

2.3.Die Leistungsbeschreibung ist im Anschluss an den vereinbarungstext beigefügt und

Bestandteil dieser VeieinOaruig. Art, Ziel und Qualität der Leistung sowie der zu.betreuende

Fersonenkreis und die sächlich-e und personelle Ausstattung ergeben sicn aus oleser

Leistungsbesch reibung.

Die Einrichtungsträgerin u"rpti.ntet sich, im Rahmen des vereinbarten Leistungsangebotes

H ilfeem pfängerinnen aufzunehmen und zu betreuen'

ruacn üierpititung und auf Vorschlag der Mitarbeiterinnen des Frauenhauses entscheidet däs

Jobcenter äremeä über die Kostenüdernahme der psychosozialer Betreuung'
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Die Leistungserbringerin verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für das
Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu beachten und
seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu
vergüten.

2.4 Die Regelungen des Bremischen Landesrahmenvertrages nach $ 79 Abs. 1'SGB Xll
(BremLRV) vom 28.6.2006 sowie die Ergänzungsvereinbarungen zum Bremischen
Landesrahmenvertrag nach $ 79 Abs. 1 SGB Xll in der jeweils aktuellsten Fassung finden
Anwendung.

3. Leistungsentgelt

3.1 Die Gesamtvergütung beträgt ab 01,02.2025

Euro 64,02 pro Persön/ tägl.

Davon entfallen auf

- die Grundpauschale in Höhe von

Euro 6,30 pro Person/tägl

- die Betreuung, Förderung, Anleitung u.ä. eine Maßnahmepauschale in Höhe von

Euro 44,45 pro Person/tägl.

- die Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschließlich ihrer
Ausstattung ein lnvestitionsbetrag in Höhe von

Euro 13,27 pro Person/tägl,

Von dem Gesamtentgelt inHöhe von 64,02 € täglich entfallen auf die Kosten der Unterkunft
im Sinne von $ 22 SBG ll

Aur die Betreuuns nach g ,u . *iä3äsriiijl$lren somit 48,60 € tsr..

ln der Grundpauschale sind keine Lebensmittel- oder Mietkosten enthalten, sondern Kosten für
Gemeinschaftsflächen .

Der lnvestitionsbetrag beinhaltet neben der Miete für das gesamte Frauenhaus auch
Abschreibungen und lnstandhaltungsaufirvand. Die Energiekosten sind in den Grund- und
Maßnahmenpauschalen berücksichtigt.
ln der Pauschale für Unterkunft i.S. von SGB ll sind'die Mietkosten und Heizkosten sowie
Warmwasser enthalten. Durch diese unterschiedliche Zuordnung der HeizMarmwasserkosten
sowie der Abschreibungs- und lnstandhaltungsaufiruendungen erklärt sich die Abweichung. Aus
dem gleichen Grunde erklären sich die Abweichungen bei den Betreuungkosten nach SGB ll.

Die Berechnungsgrundlage zut Ermittlung Qer oben genannten Pauschale(n) ist dem
beigefügten Kostenträgerblatt zu entnehmen

3.2 Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn eine entsprechende Zusicherung der Übernahme
der Vergü.tung des zuständigen Kostensträgers im Einzelfall vorliegt.

3.3 Die Einrichtungsträgerin reicht monatlich die Belegungssatistik bei der Senatorin für Arbeit,
Soziales, Jugend und lntegration (Referat 14) und beider Senatorin für Gesundheit, Frauen und
Verb rauchersih utz, Sta bsbe reich Frauen (500-SV-3) ein.



4. Prüfungsvereinbarung

lm Rahmen des verfahrens der prüfung der wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leistung

"ä"nl 
7O nbs. 3 SCB itl sowie S 17 Aüs. 2 SGB ll sind die in BremLRV SGB Xll S 23 4!s:.1

BremLRV SGB Xll geforderten Bärichtsunterlagen gemäß-Anlage 6 zYryl B.remLRV SGB Xll

teäri.htrrriter ouaiittitspiütungl unabhängig von {är Laufzeit dieser vereinbarung bis zum

31.3. des jeweitigen i;bäfu; tiatende4aüös bei der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend,

unU lnt.g;"tion 
-einzuräichen. Die unter Ziffer 8b) der Leistungsbeschreibung genannten

Unterlagen ersetzen das Berichtsraster.

Soltten sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und

Wirtschaftlichkeit Oei Einrichtirng begründen, stellt die Trägerin 
-der. 

Einrichtung dem

sotiäiriirrätrager auf Anforderung weitergehend'e, zur sachgerechten Beurteilung notwendige

und geeignete Prüfung.unt"nö.n tui Vetfügung und Lrteitt auf Anfrage erforderliche

Auskünfte.

5. Vereinbaru ngszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt füt die Zeil ab 01. Februar 2025 auf unbestimmte Zeit, jedoch mit

einer Mindestlaufzeit von 9 Monaten,

5.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen ftinJlgung unter Einhaltr;ng äet in Absatz 1 bestimmten Mindestlaufzeit und

äiliäliüÄiiörliörüiit voi miädestens 6 wochän für die Vereinbaruns über das Leistunssentgelt

bzw. mindestens a Monate für die übrigen Bestandteile der Vereinbarung'

6. Sonstiges

Bei unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen

ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung lst von den Vertragsparteien durch eine

wirksame zu erseuän, oi. 0., unwirksamenln inrär Auswirkung möglrchst nah.e'kommt. lm

übrigen getten Oie Väricnriften der SS 53 ff. des Zehnteh Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) über

den 
-öffentlich-rechtlichen Vertrag.

bi" Anl"g"n 1 bis 2 sind Bestandteil der Vereinbarung.

Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei V-orliegen der

lesetzlichen 
-Voraursäzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im

älekhonischen lnformations-register (ohne Adressen) veröffentlicht. Unabhängig von einer

mtigiicnen Verciffentircnrng r""nn dei Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

Geschlossen: Bremen,'24' April 2025
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An lage Leistu ngsbeschreibung

Leistungsangebotstyp: Frauenhaus
Frauenhaus, AWO Bremen

1. Kurzbeschreibung des
Leistungstyp

Das Frauenhaus bielet von Gewalt bedrohten und körperlich/ seelisch
misshandelten Frauen und ihren Kindern Schutz und Unterstützung sowie
Beratung bezüglich ihrer weiteren Lebensgestaltung.

2. Personenkreis

Aufnahmealter
Aufnahmekriterien
Ausschließende Kriterien

Rechtsgrundlage nach döm
SGB llbzw. SGB Xll

Aufnahme finden Frauen ab 18 Jahren mit ihren Kindern (Töchter und Söhne
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr), sowie Transfrauen, die von Gewalt
bedroht oder betroffen sind - unabhängig von ihrer Konfession,
Staatszugehöiigkeit oder regionalen Herkunft ,

sowie Frauen, die nicht nach SGB ll anspruchsberechtigt sind, also z.B.

,Frauen, die über 65 Jahre alt sind, ausländische Frauen denen es nicht
erlaubt ist zu arbeiten,

,Ausschlie0ende Kriterien sind solche,.die es für die einzelne Betroffene
unmöglich rilaohen; in einer Gemainschaft mit anderen Personen selbständig
zu leb,en. Dlese wären beisplelswelsb,akute S uchtstruktu re n, psychlqch.
pathologische Störungen. Bei ausschließenden Kriterien werden
Alternativplätze für die entsprechende Frau gesught.

Es stehen 38 Plätze für Frauen und Kinder zur Verfügung.

$ 16 a Ziffer 3 SGB ll (psychosoziale Betreuung)

$ 11 Abs. 2 in Verbindung mit Abö. 5 SGB Xll (Beratung, Unterstützung,
Aklivierung)

3. Zielsetzung

Sozialpädagogisches
Leitbild
Zielsetzung der Arbeit und
Förderung.
Zeiüiche Dauer der
Hilfeleistung

Schutz der Frauen und ihrer Kinder vor Gewalt und Bedrohung und vor der
weiteren Verfolgung durch den Misshandler

Aufenthalts richtet sich näch dem individuellen Bedarf'

Unterelüteung dleser Frau6n und Klnder boi der Krisenbewälügung.und
Vcrarbeltung:der MisshandtuRgserfahrung sowle beiidpr Niiuorientlbrung, um

ihnen ein unabträngiges ,und selbsibestjmrntes Leben (wiederl zu
ermöglichen

Der Aufenthalt im Frauenhaus hat Übergangscharakter. Die Dauer des

4. Leistungsangebot

4.1 Zeltlicher Umfang

- Art der Hilfe
- Betreuungszeiten

4.2 lnhalt der Leistung

4.2.lUnterkunft und Verpflegung

- Eigenversorgung oder
Fremdversorgung

- Wäschepfleqe

Das Frauenhaus ist zu jeder Tages- und NachEeit erreichbar' Eine
Aufnahme ist rund urn die Uhr möglich und erfolgt ausschließlich auf Wunsch
der Frau.

Zeiten der Erreichbarkeit der Frauenhausmitarbeiterlnnen:

Bürozelten: Montags bis freitags von 8,00 Uhr bis 16'30 Uhr

Telefonische Bereitschaft von Mitarbeiterinnen:
Montags bis freitags von 16.30 Uhr bis 22.OA Uhr,
(die Mitarbeiterin kommt bei Bedarf ins Frauenhaus).

Darüber hlnaus besteht folgende Regelung der Erreichbarkeit:

Nachtbereitschaft vbn 22.00 Uhr bis morgens 8.00 Uhr

Wochenendbereitschaft durchgehend,

(die Mitarbeiterin kommt bei Bedarf ins Frauenhaus).

Die Frauen versorgen sich selbst.
,Das Leben im Frauenhaus wird von den Mitarbeiterinnen und

Bewohnerinnen organisiert und geregelt. Es finden regelmäßige
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koordiniert werden.
EsliOt *rei Gemeinschaftsküchen und einen Waschmaschinen/

Trocknerraum zur freien Nutzung.
öi" nä"J*äiche (Bettdecken, Klssen, Gardinen, Bettbezüge und spenden-

kleid ung) wird durch die Hauswirtschaftskraft gewaschen'

Die lnstandhaltung und wartung wird von der Hausmeister:in übernommen.

if'räi' SÄitstr;" rtgefühl s mitiem Ziel, Fä higlteiten u nd Mögl ichkeiten für

d ie eigene Lebensgg-staltu n g und zu m selbstverantwörtl ichen Handel n

aufzuzeigen

aber keine Aufnahme ins Frauenhaus wünschen

a) ats gemeinsame Arbeit mit Frauen und Kindern, um Schädigungen' 
odär Beeinträchtigungen der Kinder gemeinsam mit den Müttern

aufzuarbeiten
b) als Einzelförderung oder in Klelngruppe

den Fachberatungsstellen, der Pölizei, den Einrichtungen der

Ausländerarbeit u.a.

Suche Autonome

ausversammlungen statt, in denen die täglichen Arbeiten im

Öffentlichkeitsarbeit Meld u ng der Kapazitäten an die Frauenhaus-

I nstandhaltu ngMartung

4.2.2 Betreuung / Beratung:

Tagesgestaltung/ Kontakte
(Förderung bzw.
systematisches Training zur
Steigerung der eigenen
Fähigkeiten)

Koordination und
Vernetzungl
- Abstimmung,
- Fallkonferenzen
-'etc.

'

5. Personelle Ausstattung

Angaben zur Ausstattung,
Qualifikation und Aufgaben
des Personals für die Bereiche
- Fachliche Leitung
- Koordination
- Gruppenübergreifende

Dienste

problemlos zu erreichen-

gibt Einzelzimmer und Mehrbettzimmer.

6. Räumliche Ausstattung

Allgemeine Beschreibung
(Wohngestaltung)
Gruppenräume
Funktionsräume
Wohnräume (Anzahl der
Einbettzimmer,
Zweibettzimmer bzw. andere
Zimmergrößen)

Aufenthaltsräume eingerichtet.

Oärt giOt es Bereiche riit freundlichem Ambiente, die geeignet sind,

.BeratungsgesPräche zu f ühren.

sowie'Gesprächen von Bewohnerinnen z.B. mit männlichen

Jugendamtsmitarbeitern oder Polizisten

Auf den Häfen 30-32, mit perionen zu treffen, die die Adresse des

Frauenhauses nicht kennen sollen'

7. Betriebsnotwendige
Anlagen

Büro- und
Geschäftsausstattung
Anlagen der
Wäschereinigung und
Reinigung
Anlagen zur Zubereitung
und Aufuewahrung von
Speisen,
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Beratungsräume
lndustriewaschmaschinen und 2 Trocknern, die für die Benutzung durch
die Bewohnerinnen gedacht sind.

Das Frauenhaus hat eine Brandmeldeanlage, die direkt auf die Feuerwehr
geschaltet ist sowie Rauchmelder in allen relevanten Räumen.
Das Haus hat einen Fahrstuhl, dessen Notruf direkt auf die wartende Firma
geschaltet ist.
Es wird der Technik-Notruf der AWO genutzt,
Das Frauenhaus hat einen kleinen Garten.

lrrrillll*cathrdab

Das Frauenhaus AWO hat eine Konzeption erstellt, Diese ist Grundlage für
die Arbeit im Frauenhaus. (Konzeption wird in der Anlage beigefügt)

, Es wird jährlich ein Sachbericht sowie eine detaillierte Jahresbelegstatistik
erstellt.

Der Sachbericht enthält folgende Angaben:

1. lnhaltliche Beschreibung und Bewertung der Arbeit mit Angaben zu
den Frauenhausaufentha lten :

- der Anzahl der Aufnahmen (Frauen ohne und mit Kindern),
- Alter der Frauen und Kinder,
- Herkunft der Frauen,
- Vermittlung durch
- Aufnahmen nach erfolgterWegweisung des Partners
- Dauer des Aufenthaltes
- Auszüge - wohin
- Zusammenarbeit mit ... / Kooperationsbezüge / Mitwirkung in

Arbeitskreisen und Gremien ......
- Erfol gskontrol len / Qual itätssicherung (2, B. Fortbi ld ung, kollegiale

Beratung,.Team Supervision) usw.
- und zur ambulanten Beratung
- Umfang der Leistung
- Anlass der Beratung
- Beratungsinhalte und Beratungsumfang
- Weitervermittlung

2. Angabqn zur Durchführung derArbeit:
Beratungen (telefonisch, persönlich), Gruppenberatungen, Gruppenangebote
für Frauen und Kinder
(Anzahl der Teiln. Häufigkeit und Dauer des Angebotes / "Zeitautwand")

3. Rahmenbeding,ungen / Personelle Situation
- Entwioklung / Veränderung dgr po-rsonellen Situation seit Antragstellung
- Frelwilligenaöeit/shrenamtliche Tätlgkelten (Angaben zu den PÖfson€n -

z. B. Quälif ikatlon/BeratungssChwerpunkt -, zeitlicher Umfang usw. )
- Räume (Ort ünd lftst6r!)

4. Weitere Anmerkungen/Ergänzungen
Hier können vor allem auch Dinge aufgegriffen werden, die über die
Kategorisierungen hinausgehen, also z.B. weitere Aktivitäten, Einzelaktionen
usw..
- Zusammenfassendes Resümee der eigenen Aöeit
- Erreichung der Ziele / Erfolgskontrolle
- usw.

5. Jahresbelegstatistik


